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Pflichtenheft für Schulsportcoachs und Schulsportcoachinnen 
 
 
Gemäss dem kantonalen Sportförderungsgesetz vom 27. Januar 2011 (GDB 418.1) sind die Schul-
träger der Volksschulen und der kantonalen Schulen verpflichtet, pro Schule einen Schulsportcoach 
oder eine Schulsportcoachin zu bestimmen (Art. 12).  
 
Der Schulsportcoach/die Schulsportcoachin ist in seiner Schulgemeinde die Ansprechperson für alle 
Fragen im Bereich des Sports. Er/sie steht in direkter Verbindung mit der Abteilung Sport des Kan-
tons Obwalden, zur jeweiligen Schulleitung und den sporterteilenden Lehrpersonen. Seine/ihre Auf-
gabe besteht im Wesentlichen darin, in Koordination mit der Abteilung Sport freiwillige Schulsportan-
gebote sicherzustellen und miteinbezogene Leiterinnen und Leiter (Lehrpersonen mit J+S-
Ausbildung) zu unterstützen. 
 
Mit der Ausübung der Funktion eines Schulsportcoachs/einer Schulsportcoachin gehen die folgenden 
Verpflichtungen einher: 
 

• Besuch des Grundkurses J+S-Coach in der Abteilung Sport (Abendveranstaltung) 

• Besuch des Moduls Fortbildung für J+S-Coachs in der Abteilung Sport alle zwei Jahre 
(Abendveranstaltung) 

• Festlegen und Begleiten der freiwilligen Schulsportanlässe in Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Sport und dem Obwaldner Verein für Sport in der Schule (OVSS) 

• Kommunikation der Informationen bezüglich Schulsportanlässen, Projekten, Umfragen etc. 
an die Schulen 

• Verteilung und Verbreitung von Ausschreibungen für kantonale, regionale und schweizeri-
sche Anlässe im Schulsport 

• Verteilung und Verbreitung von Ausschreibungen und Einladungen für kantonale Lager und 
Events (z.B. Schneesportlager, Tenerolager) 

• Weiterleitung von Unterlagen und Informationen an die Sportunterricht erteilenden Lehrerkol-
legen und -kolleginnen der eigenen Schule 

• Direkte Information der Schülerinnen und Schüler über Schulsportanlässe (bei Bedarf) 
 
 

Schulsportcoachs werden für ihre Tätigkeiten vom Kanton Obwalden jährlich mit einer Pauschale 
entschädigt. 
 
Die genannten Aufgabenbereiche richten sich im Grundsatz nach dem Dokument "J+S-Schulcoach – 
Handlungsfelder und Tätigkeiten" des Bundesamts für Sport von 2016. 
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